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Vernehmlassung zur Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes (2022/79); Pa. Iv. Bei 

häuslicher Gewalt die Härtefallpraxis nach Artikel 50 AIG garantieren  

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Baume-Schneider 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats SPK-N schlägt vor, im Ausländer- und Integrations-

gesetz (AIG) die Härtefallregelung zu erweitern und zu präzisieren, um den ausländerrechtlichen Schutz 

von häuslicher Gewalt zu verbessern.  

Die Eidgenössische Migrationskommission EKM ist die ausserparlamentarische Kommission, die sich 

mit gesellschaftspolitischen Fragen beschäftigt, die sich der Schweiz in Zusammenhang mit Migration 

stellen (Art. 100b Abs. 2 AIG). Sie berät den Bundesrat und die Verwaltung in Migrationsfragen. Ein 

Fokus liegt dabei auf den Statusrechten und den Modalitäten der Zuerkennung und des Entzugs von 

Aufenthaltsbewilligungen, welche sich auf die Situation von betroffenen Personen und ihren Familien 

auswirken. Gerne nutzt die EKM die Gelegenheit, um zur Frage der Härtefallpraxis bei häuslicher Gewalt 

Stellung zu beziehen. 

Die EKM stellt fest, dass die aktuelle Gesetzgebung und deren Umsetzung allzu oft den Fortbe-

stand von Gewaltbeziehungen stützen, statt die Opfer zu schützen. So wird ein bestimmtes Mass an 

psychischer, physischer und sexualisierter Gewalt in der Ehe als normal angesehen. Die aufenthalts-

rechtliche Abhängigkeit von Opfern gegenüber Tätern führt dazu, dass Betroffene weitgehend isoliert 

sind und in gewalttätigen Beziehungen verharren müssen. Das widerspricht einem konsequenten Op-

ferschutz und muss sich dringend ändern.  

Vor diesem Hintergrund begrüsst die EKM grundsätzlich die Änderung des Artikels 50 im Ausländer- 

und Integrationsgesetz und sieht diese als Chance, mehr Rechtsgleichheit unter Gewaltbetroffenen und 

einen besseren Opferschutz im Sinne einer ungebundenen Aufenthaltsmöglichkeit zu schaffen. Zudem 

ist es plausibel, dass die vorgeschlagene Anpassung eine präventive Wirkung auf die Täterinnen und 

Täter haben wird und die Opfer in Zukunft eher den Zugang zu Opferhilfestellen finden werden, deren 

Existenz sie bislang allzu oft nicht kennen.  

Ebenfalls bietet sie die Chance, vorhandene Regelungen und Praktiken auf ihre Kompatibilität mit inter-

nationalen Standards zum Schutz von gewaltbetroffenen Personen, insbesondere Frauen, zu überprü-

fen und zu modifizieren. Der für die Schweiz verbindliche internationale Rechtsrahmen im Kontext von 
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häuslicher Gewalt ist insbesondere das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämp-

fung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (SR 0.311.35)1, kurz Istanbul Konvention. Diese 

ist massgebend und zwingend umzusetzen. So hat das Expertinnen- und Expertengremium zur Umset-

zung der Istanbul Konvention (GREVIO) in ihrem ersten Bericht im November 2022 die Schweiz dringend 

aufgefordert, aufenthaltsrechtliche Verbesserungen für Betroffene von häuslicher Gewalt vorzunehmen 

und für eheunabhängige Aufenthaltsmöglichkeiten für alle Opfer nach einer Trennung zu sorgen, sodass 

Betroffene aus der Gewaltsituation flüchten können.2 Die Schweizer Regierung hat in ihrem Kommentar 

zum Bericht von GREVIO bereits auf die Parlamentarische Initiative «Bei häuslicher Gewalt die Härte-

fallpraxis nach Artikel 50 AIG» hingewiesen. Der Bund bestätigt dadurch die Relevanz der Gesetzesän-

derung und stellt auf Seite 42 fest: «Alle Aufenthaltskategorien sollen ein Recht auf Aufenthalt in der 

Schweiz haben, wenn eine Ehe aufgrund von häuslicher Gewalt aufgelöst wird.»3 Die EKM ist davon 

überzeugt, dass die Initiative einen wirksamen Schutz für migrantische Opfer ermöglichen kann und 

gleichzeitig die Anforderungen der Istanbul-Konvention erfüllt, und begrüsst dies. 

Wir danken Ihnen, dass Sie unsere Überlegungen in die Weiterarbeit einbeziehen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Eidgenössische Migrationskommission EKM 

 

Walter Leimgruber 

Präsident 

 

 

 

 
1 Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-

Konvention): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/168/de [Stand: 14.10.2022] 

2 Siehe Punkt 265 auf S. 69f. des an die Schweiz gerichteten GREVIO-Berichts, publiziert am 15.11.2022: 
https://rm.coe.int/grevio-inf-2022-27-eng-final-draft-report-on-switzerland-publication/1680a8fc73 [Stand: 2.12.2022] 

3 Vgl. Kommentar der Schweiz zum Evaluationsbericht der Expertinnen- und Expertengruppe zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt (GREVIO), 2. November 2022, Link: https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/doku-
mente/haeusliche_gewalt/istanbul-konvention/kommentare_schweiz_grevio_nov2022.pdf.download.pdf/Kommen-
tare%20Schweiz%20zum%20Evaluationsbericht%20GREVIO%2002.11.2022.pdf [Stand: 25.11.2022] 
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